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Vorlagenummer: VO/2026/5410 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

33. Fortschreibung der Kindertagesstättenplanung 2025/2026 
 
Datum: 10.04.2026 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 

Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 06.05.2026 Ö  
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 19.05.2026 N  
Rat der Stadt Osnabrück (Entscheidung) 19.05.2026 Ö  
Schul- und Sportausschuss (Kenntnisnahme) 25.06.2026 Ö  

 
Beschluss: 
 
Die 33. Fortschreibung der Kindertagesstättenplanung 2025/2026 wird in der als Anlage zur 
Vorlage VO/2026/5410 beigefügten Fassung beschlossen.  
 
Die aus der Fortschreibung resultierenden Maßnahmen zur Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben nach dem SGB VIII werden den politischen Gremien zur Beschlussfassung 
vorgelegt. 
 
 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
 

 Ja  
x Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
 
B. Personelle Auswirkungen: keine 
 

 
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
 

x  positiv 
  negativ 
  keine 
 
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
 

  positiv 
  negativ 
x  keine 
 
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
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  positiv 
  negativ 
x  keine 
 
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine 
 
G. Beteiligte Stellen: 
 
Referat Chancengleichheit 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung - hochwertig-inklusiv-gerecht (Ziel 2021-2030) 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe (Querschnittsziel 
2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
 
Den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt nach § 80 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII 
(SGB VIII) die Planungsverantwortung für den Bestand an Jugendhilfeeinrichtungen und den 
dafür bestehenden Bedarf. Diese Planungsverantwortung wird durch das Niedersächsische 
Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) vom 07.07.2021 in § 21 
dahingehend ergänzt, dass die örtlichen Träger der Jugendhilfe das vorhandene Angebot an 
Plätzen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege und den entsprechenden Bedarf 
an Plätzen in diesen Einrichtungen für die nächsten sechs Jahre festzustellen haben.  
 
Dieses ist mit der als Anlage beigefügten 33. Fortschreibung der Kindertagesstättenplanung 
erneut erfolgt. Über die sich daraus ergebenden konkreten Maßnahmen wird jeweils 
gesondert beraten und entschieden.  
 
gez. Schlüter 
 
Anlage/n 
1 - 2025-2026_Kindertagesstättenplanung_33._Fortschreibung (P030267048) (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
 


	Beratungsfolge
	Anlage/n

